
Schulungen V-Modell XT 
 
Die Schulungen werden bei EADS durchgeführt, welche die Organisation 
an die Firma Integrata AG, Zettachring 4, 70567 Stuttgart übertragen hat. 

Anmeldung per Fax an:  +49 711 72846-160 
Anmeldung per Email an:  eads-service@integrata.de 
Telefonische Rückfragen: +49 711 72846-237 

 +49 711 72846-480 
 
Ich melde mich verbindlich zu folgenden Kursen an: 
 

  B00041 – Grundlagen des V-Modell XT (1 Tag) Termin:         07.12.2010  
 Kursgebühr: € 500,00 
 

  B00043 - Zertifikat V-Modell XT Pro (3 Tage) Termin:     08. – 10.12.2010  
 Kursgebühr: € 1.850,00 (inkl. Prüfung) 
 

Schulungsort: EADS Unterschleißheim, Landshuter Straße 26, 85716 Unterschleißheim) 
Trainer: Wolfgang Kranz, EADS         
 
Name:       Vorname:        
 
Titel:       Funktion:        
 
Firma:         
 
Abteilung:         
 
Straße/Hausnummer:         
 
PLZ:       Ort:        
 
Telefon:       Fax:        
 
Email:       Mobil:        
 

Rechnungsempfänger falls abweichend:  

         

         
 
Die Teilnahme an der Grundlagenschulung ist nicht verpflichtend, wird jedoch aufgrund der bisherigen 
Prüfungsergebnisse dringend empfohlen. 
 
 
 
 
   
Ort, Datum, Unterschrift (für Fax) 
 

Hinweise: 
• Voraussetzungen für die Schulung Zertifikat V-Modell XT Pro sind Grundkenntnisse des V-Modells XT und Erfahrung im 

Projektmanagement. 
• Im Hinblick auf den Erfolg der Veranstaltung ist die Zahl der Teilnehmer auf max. 15 begrenzt. Die Anmeldungen werden in 

der Reihenfolge Ihres Eingangs berücksichtigt. 
• Der Preis schließt die Seminardokumentation ein und versteht sich exkl. MwSt. 
• Es gelten folgende Stornofristen und die damit verbundenen Stornogebühren: 
 • bis 10 Werktage vor Kursbeginn: Keine Stornogebühren 
 • bis 5 Werktage vor Kursbeginn: 50 % der Kursgebühren 
 • innerhalb von 4 Werktagen vor Kursbeginn oder bei Nichterscheinen: 100 % der Kursgebühren 

Die Stornogebühren entfallen, wenn ein Ersatzteilnehmer benannt wird. 
• Abhängig von der Teilnehmerzahl müssen wir uns vorbehalten, Schulungen im Bedarfsfall terminlich zu verlegen oder sie 

abzusagen. Bei Ausfall der Veranstaltung können gegenüber dem Veranstalter keine weitergehenden Regressansprüche 
geltend gemacht werden. 


